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Dass die EU, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die ausschließ-
liche Kompetenz für die Außenhandelspolitik hat, ist eine logische 
Konsequenz aus der weitgehenden Vollendung des europäischen 
Binnenmarkts. Dies war seit der Schaffung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft 1957 ein wesentliches Leitmotiv der europäi-
schen Integration. Auch heute zielen die EU-Verträge darauf ab, den 
Binnenmarkt zu erhalten und zu vertiefen.

Um zu verhindern, dass die Mitgliedstaaten diese Entwicklung 
im Bereich der Außenhandelspolitik konterkarieren können, ist es er-
forderlich, gemeinsame Regeln für den Außenhandel aufzustellen. So 
könnten etwa unterschiedliche Zollsätze der einzelnen Mitgliedstaa-
ten dazu führen, dass Waren aus anderen Mitgliedstaaten benachtei-
ligt werden.

Von daher ist es eher deklaratorisch, dass mit dem Vertrag von Lis-
sabon das Politikfeld der Gemeinsamen Handelspolitik (GHP) als aus-
schließliche Zuständigkeit der EU festgeschrieben worden ist. Schon 
unter Geltung des Maastrichter Vertrags war unbestritten, dass der 
damaligen Europäischen Gemeinschaft, von einigen wenigen Aus-
nahmen abgesehen, die ausschließliche Kompetenz im Rahmen der 
Außenhandelspolitik zustand.1 Von der EU-Kompetenz weitgehend 
ausgenommen ist allein noch der Handel mit Rüstungsgütern.

Die grundsätzlich (neo-)liberale Ausrichtung der GHP
Die Maßgaben, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) aufgestellt werden, zielen eindeutig auf die Liberali-
sierung des Außenhandels ab. So formuliert etwa Art. 206 AEUV, 
der die Ziele der GHP festlegt, dass sich die EU für die schrittweise 
Beseitigung der Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr 
und bei den ausländischen Direktinvestitionen sowie für den Abbau 
der Zollschranken und anderer Beschränkungen einsetzt. Damit ist 
eine Kernforderung aller klassischen WirtschaftswissenschaftlerIn-
nen Gesetz geworden. Die in Art. 206 AEUV statuierte Rechtspflicht 
richtet sich an die Union und besteht gegenüber den Mitgliedstaaten 
und den UnionsbürgerInnen, jedoch nicht gegenüber Drittstaaten.2 
Bei der Ausgestaltung der GHP besteht allerdings ein weiter Gestal-
tungsspielraum seitens der EU.3

Die GHP zielt, wie auch das Recht der Welthandelsorganisation 
(WTO), nicht nur auf die Beseitigung von tarifären Handelshemm-
nissen, also vor allem Zölle, sondern umfasst auch nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse – wie umweltrechtliche und soziale Standards. Ferner 

sollen im Rahmen der GHP auch Direktinvestitionen geschützt 
werden. Es wird deutlich, dass diese grundsätzliche Verpflich-
tung auf eine handelsliberalisierende Außenhandelspolitik in 
der Tendenz zu einer Absenkung von sozial- und umweltrecht-
lichen Standards führt. Denn prinzipiell können entsprechende 
Normen, zumindest mittelbar, immer zu einer Beeinträchti-
gung des Handels führen.

Ricardos Gesetz der komparativen Kostenvorteile
Die Idee, mit der der Abbau von Handelshemmnissen gerechtfertigt 
wird, stammt von David Ricardo, einem Klassiker der Wirtschafts-
wissenschaften, auf den sich auch Marx explizit bezieht.4 Ricardo for-
mulierte das sogenannte Gesetz der komparativen Kostenvorteile, nach 
dem der Handel von zwei Staaten, auch wenn der eine dem anderen 
strukturell unterlegen ist, für beide letztendlich von Vorteil ist, da bei-
de ihre Spezialisierung nutzen können.5 Hierzu greift er auf das histo-
rische Beispiel des Handels zwischen England und Portugal zurück. 
Während Portugal vorwiegend Wein an England lieferte, verkaufte 
England an Portugal vornehmlich industriell gefertigtes Tuch. Da 
jedes Land sich auf ein Produkt spezialisieren konnte, ging Ricardo 
davon aus, dass der Handel für beide Staaten insgesamt von Vorteil 
sei. Denn im Vergleich zu England habe auch das weniger entwickelte 
Portugal das Produkt Wein kostengünstiger herstellen können, was 
trotz der fortgeschrittenen industriellen Entwicklung Englands auch 
zur Mehrung des portugiesischen Wohlstands geführt habe.6

Vergessen wird bei dieser Idee aber das unterschiedliche Ver-
hältnis der sogenannten terms of trade, also die Relation zwischen 
den Preisen für Einfuhrwaren und den Preisen für Ausfuhrwaren.7 
Entscheidend zur Beantwortung der Frage, ob eine Ausweitung der 

HANDELN OHNE GRENZEN
WIE DIE EU MIT IHRER AGGRESSIVEN AUSSENHANDELSPOLITIK DIE 
SITUATION IN DEN ENT WICKLUNGSLäNDERN VERSCHäRF T

Es ist verwunderlich und bezeichnend zugleich, dass die Außenhan-
delspolitik der Europäischen Union (EU) in der juristischen Dis-
kussion ein Schattendasein fristet. Dass sich – auch kritische – Ju-

ristInnen kaum mit ihr beschäftigen, ist vor allem deshalb ein Manko, 
weil eine Analyse dieses Politikfeldes aufzeigt, warum sich eine steigende 
Anzahl von Menschen gezwungen sieht, in die EU zu migrieren.
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Dieses Vorgehen bietet aus Sicht der EU mancherlei Vorteile. Zum 
einen können so schneller Ergebnisse erlangt werden als in den multi-
lateralen WTO-Runden, zum anderen bietet sich die Möglichkeit, die 
VerhandlungspartnerInnen einfacher gegeneinander auszuspielen.15 
Auch kann die EU hier ihr ökonomisches Gewicht viel deutlicher in 
die Waagschale werfen, da sie eine der größten Volkswirtschaften der 
Welt ist.

Auswirkungen auf den globalen Süden
Es verwundert deshalb nicht, dass die Handelsabkommen für betei-
ligte Entwicklungsländer meist nicht von Vorteil sind. Während sie 

ihre Märkte aufgrund des Drucks aus der EU für Güter aus Europa 
öffnen müssen, wodurch auch ihre heimische Wirtschaft massiv unter 
Druck gerät, können sie wie oben beschrieben kaum selber Waren 
in die EU exportieren. Doch den Ländern bleibt, auch aufgrund der 
Verhandlungsstrategie der EU, oft keine andere Wahl, als derartige 
Abkommen abzuschließen. Die Folgen für die Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern sind verheerend. Auch Länder, die über hoch-
wertige Rohstoffe verfügen, sind aufgrund dieser Politik nicht in der 
Lage, durch den Handel mit diesen ihre gesellschaftliche Entwick-
lung signifikant voranzutreiben.

Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür findet sich in Mali. In 
der ehemaligen französischen Kolonie wird hochqualitative Baumwol-

Handelsbeziehung auch für den „schwächeren“ Partner von Vorteil 
ist, ist das Preisverhältnis der zwischen den Ländern gehandelten Wa-
ren. Hier besteht der internationale Trend, dass Waren aus Industrie-
ländern sich schneller verteuern als die meisten Waren aus Entwick-
lungsländern.8 Das hat zur Folge, dass die Entwicklungsländer, um 
industriell gefertigte Güter, die sie in aller Regel nicht selbst herstellen 
können, bezahlen zu können, mehr eigene Güter herstellen und ver-
kaufen müssen. Auch schaffen es Entwicklungsländer meist nicht, die 
im Inland abgebauten Rohstoffe selbst weiter zu verarbeiten, so dass 
die eigentliche Wertschöpfungskette erst in den Industrieländern re-
alisiert wird.

Kurzum: Es wird für die Entwicklungsländer 
immer teurer, Waren aus Industrieländern zu kau-
fen. Insofern bestehen durchaus Bedenken gegen 
das von Ricardo formulierte Gesetz der komparati-
ven Kostenvorteile.

Von der Meistbegünstigung zur wechselseitigen 
Bevorzugung
Auch wenn die EU dem Ziel der Liberalisierung 
des Außenhandels verpflichtet ist, sieht die der-
zeitige Praxis der EU-Außenhandelspolitik anders 
aus. Denn die EU setzt seit Beginn der 2000er 
Jahre verstärkt darauf, mit einzelnen Ländern 
bzw. Gruppen von Ländern separate Handels-
abkommen abzuschließen, die von dem aus dem 
WTO-Recht stammenden Grundsatz der Meist-
begünstigung abweichen.9 Dieses Meistbegüns-
tigungsprinzip sieht vor, dass einmal gewährte 
Handelsprivilegien allen Drittstaaten automatisch 
zu Gute kommen müssen.

Die von der EU nunmehr ausgehandelten Ver-
tragswerke – inklusive der darin enthaltenen Pri-
vilegien – gelten dagegen nur zwischen den Ver-
tragsparteien. In diesen sogenannten Preferential 
Trade Agreements (PTAs) wird die Meistbegüns-
tigungsklausel regelmäßig abbedungen.10 Diese 
Möglichkeit sieht das WTO-Recht vor, allerdings 
müssen derartige Verträge der WTO gemeldet 
werden. Aufgrund dieser Meldepflicht lässt sich 
nachvollziehen, dass seit Mitte der 1990er Jahre 
immer mehr PTAs abgeschlossen werden. Lag 
ihre Zahl 1995 noch bei 120, betrug sie im Jahr 
2003 schon 273.11 Auch im Rahmen der ebenfalls 
seit Mitte der 1990er Jahre vermehrt von der EU 
abgeschlossen Bilateral Investment Treaties (BITs) 
werden zwischen den Vertragsparteien präferentielle Investitionsbe-
dingungen ausgehandelt, die vom Meistbegünstigungsprinzip abwei-
chen. Die Zahl der BITs stieg von 385 im Jahr 1989 auf 2392 im Jahr 
2004 – ein Anstieg von 600 % in 15 Jahren.12

Die EU lässt sich im Rahmen dieser Abkommen privilegierte 
Marktzugänge einräumen und sichert vor allem die Rechte von In-
vestorInnen aus der EU. So werden insbesondere Klauseln vereinbart, 
die die Enteignung der InvestorInnen juristisch unmöglich machen.13 
Ferner wird den vertragschließenden Staaten kaum die Möglichkeit 
eröffnet, ihre Agrarerzeugnisse, die in der Regel die einzigen sind, mit 
denen sie auf dem EU-Binnenmarkt konkurrenzfähig wären, in die 
EU zu exportieren.14
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Außenhandelspolitik der EU zurückzuführen sind. Denn die GHP 
trägt in einem nicht zu unterschätzenden Maße dazu bei, dass sich die 
Situation in Entwicklungsländern verschlechtert.

Die Ursachen für Migration, egal ob als Massenphänomen oder 
als individueller Prozess betrachtet, sind sicherlich multikausal und 
multifaktoriell.21 Es gibt demnach nicht den einen Grund, der in einer 
Person den Entschluss reifen lässt, zu migrieren. Gleichwohl dürften 
ökonomische Gründe vielfach die dominanten bei der Entscheidungs-
findung von potentiellen MigrantInnen sein. So wird auch in der Mi-
grationssoziologie als eine Hauptursache der Migration die ungleiche 
wirtschaftliche Entwicklung in den Industrie- und Entwicklungslän-
dern angesehen.22

Es ist also zu kurz gedacht, allein das europäische Grenzregime zu 
kritisieren, da dieses eine Reaktion auf Migrationsbewegungen dar-
stellt, nicht aber die Ursache für diese ist. Eine fundierte Kritik des eu-
ropäischen Grenzregimes, die auch darauf eingeht, welche Interessen 
und Strategien die mächtigen Mitgliedstaaten BRD und Frankreich 
verfolgen,23 ist dringend nötig.24 Für eine umfassende Analyse des 
europäischen Grenzregimes bedarf es aber immer auch der Betrach-
tung der EU-Außenhandelspolitik sowie des Kapitalismus und dessen 
Transformation in den letzten beiden Dekaden. 

Anders gesagt: Wer von der EU-Außenhandelspolitik nicht reden 
will, soll auch vom europäischen Grenzregime schweigen!

Andreas Kerkemeyer ist Referendar in Berlin. 

Weiterführende Literatur:

Elmar Altvater / Birgit Mahnkopf, Global Europe, Blätter für deut-
sche und internationale Politik (Blätter), 12/2007, 1471.
Petrus Han, Soziologie der Migration, 3. Aufl., 2010.
Ders., Theorien zur internationalen Migration, 2006.

le angebaut. Da aber Baumwolle, die im globalen Norden angebaut 
wird, hochsubventioniert ist, ist das Land nicht in der Lage, durch 
den Verkauf der Baumwolle einen gewissen Wohlstand im Land zu 
schaffen – nach wie vor ist es eines der ärmsten Länder der Welt. Al-
lein die EU subventionierte im Jahr 2003 die Baumwollproduktion in 
Griechenland und Spanien mit 700 Millionen US-Dollar, was einer 
Bezuschussung von 160 % des Weltmarktpreises entspricht.16 Nach-
dem die EU und die USA 2004 von einem WTO-Panel wegen ihrer 
Baumwollsubventionen verurteilt wurden, klagte Spanien erfolgreich 
vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen eine Kürzung der 
Baumwollsubventionen durch die EU.17 Unter anderem aufgrund der 

nach wie vor praktizierten Baumwoll-
subventionen hat sich an der Situation in 
Mali seitdem wenig geändert.
Wie umfassend BITs die Rechte von In-
vestorInnen schützen, zeigte sich an einer 
erfolgreichen Schadensersatzklage des 
französischen Ölkonzerns Total gegen 
Argentinien vor dem International Cen-
tre for Settlement of Investment Dispute 
(ICSID).18 Total hatte in mehrere in Ar-
gentinien tätige Unternehmen investiert, 
die dort u.a. Teile des Gasnetzes betrie-
ben. Im Zuge der tiefgreifenden argen-
tinischen Wirtschaftskrise in den Jahren 
2001 und 2002 hatte Argentinien von 
2002 bis 2008 auf der Grundlage eines 
Notstandsgesetzes auch die Entgelte für 
die Nutzung der Gasnetze de facto ein-
gefroren. Damit konnte die Versorgung 
der Bevölkerung mit Gas zu bezahlbaren 
Preisen gewährleistet werden und ein 
Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft 
geleistet werden. In der Maßnahme sah 
das ICSID einen Verstoß gegen Art. 3 
des BIT zwischen Frankreich und Ar-
gentinien. Dieser verpflichtet die beiden 
Vertragsstaaten dazu, ausländische In-
vestorInnen „fair und gleich“, also wie 
InvestorInnen aus dem eigenen Land, zu 
behandeln. Das Gericht sah diese Vor-
schrift als verletzt an, weil es durch das 
Einfrieren der Gasentgelte über einen 
Zeitraum von gut sechs Jahren für Total 
nicht möglich gewesen sei, einen ange-
messenen Profit aus seiner Beteiligung zu 

erwirtschaften. Argentinien sieht sich derzeit einer Reihe von Scha-
densersatzklagen von ausländischen InvestorInnen vor dem ICSID 
ausgesetzt, die alle die Krisenbewältigungsmaßnahmen Argentiniens 
betreffen. Aufgrund dessen wird teilweise „befürchtet“, dass Argenti-
nien das Washingtoner Abkommen von 1965 über Investitionsstrei-
tigkeiten, mit dem das ICSID geschaffen wurde, kündigt.19 Bolivien, 
Venezuela und Ecuador haben dieses Abkommen bereits gekündigt; 
andere Staaten Lateinamerikas sind ihm nie beigetreten.20

Flüchtlingsbewegungen
Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die derzeit stattfindenden 
Migrationsbewegungen nach Europa zumindest auch auf die aggressive 
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